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Vorwort

Unter den Bedingungen gesellschaftlicher und religiöser Pluralisierung ist die 
Verhältnisbestimmung von Religion und religiösen Akteuren zum säkularen 
Staat anspruchsvoll. Religion ist nicht nur ein mögliches Element der Sinnstif-
tung des Einzelnen, sondern auch ein öffentlicher Faktor. Die noch immer gro-
ßen christlichen Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und ihre Einrich-
tungen nehmen weiterhin wichtige Aufgaben in der gesellschaftlichen Ordnung 
wahr. Zugleich verlieren in Folge zunehmender Entkirchlichung und Säkula-
risierung der Gesellschaft traditionell überkommene Rechte der Religionsge-
meinschaften an Akzeptanz. Der Wandel der religionssoziologischen Milieus 
und Zugehörigkeiten macht erhebliche Anpassungsprozesse in Recht und Orga-
nisation der schrumpfenden Religionsgemeinschaften erforderlich. Der Band 
versammelt Beiträge der letzten zwei Jahrzehnte, die aus der Perspektive des 
Religionsverfassungsrechts und des Evangelischen Kirchenrechts diese Entwick-
lungen begleiten.

Im Religionsverfassungsrecht stehen zunächst das Grundrecht der Religions-
freiheit und die Entfaltung hieraus fließender verfassungsrechtlicher Ordnungs-
angebote im Zentrum. Untersucht werden die Verhältnisbestimmungen von 
Religion zu Atheismus, zu Kultur und zum politischen Feld. Der gleichheits-
basierte Umgang mit Pluralität und der Heterogenität religiöser Identität und 
religiöser Rechte wird im Ausgleichssystem der Grundrechtsordnung entfaltet 
und Alternativen zu den überkommenen korporativen Organisationsformen 
religiöser Gemeinschaften erörtert. Gestreift werden die strukturellen Fragen 
der Europäisierung der Religionsverfassung. Einen wesentlichen Schwerpunkt 
bilden Beiträge zu Finanzen und Vermögen der Religionsgemeinschaften und 
damit das materielle Substrat zugleich der Religionsfreiheit wie religionsgemein-
schaftlicher Organisation überhaupt. Mit Fragen des Kirchensteuerrechts, der 
Gewährleistung kirchlicher Baulasten, der Ablösung von Staatsleistungen, der 
Besteuerung der Religionsgemeinschaften und des kirchlichen Stiftungsrechts 
wird das weite Spektrum der religionsgemeinschaftlichen Finanz- und Vermö-
gensordnung in der Außenperspektive des staatlichen Rechts abgeschritten. 
Schließlich wird das religionsverfassungsrechtliche System des Grundgesetzes 
in ausgewählten Referenzgebieten, wie dem Arbeitsrecht, Caritas und Diakonie, 
dem Feiertagsrecht, dem Religionsunterricht und dem effektiven Rechtsschutz 
vertieft. Ausflüge in die Kolonialrechtsgeschichte erschließen das Staatskirchen-
recht als Gegenstand der kolonialen Rechtswissenschaft. Im evangelischen Kir-
chenrecht werden mit den Prozessen der kirchlichen Verfassungsgebung im Wei-
marer Staatskirchenrecht historische Grundlagen und Pfadabhängigkeiten des 
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geltenden Verfassungsrechts offengelegt. Der zwischen Theologie und Rechts-
wissenschaft eigentümlich changierende disziplinäre Charakter der Kirchen-
rechtswissenschaft wird in unterschiedlichen Facetten gewürdigt. Im Kern spie-
geln die kirchenrechtlichen Beiträge aber die schon im Religionsverfassungsrecht 
gesetzten Schwerpunkte, so dass auch hier Vermögen und Finanzen im Zentrum 
stehen. Neben die Bestandsaufnahme des evangelischen Vermögensverwaltungs-
rechts treten Erörterungen zur Finanzkontrolle, zum Finanzausgleich und zum 
kirchlichen Gebührenrecht. Beschlossen wird der Band mit einem Text zu den 
Funktionsgrenzen des evangelischen Disziplinarrechts.

Die Sammlung der Beiträge zu Recht und Religion führt Texte aus zwei Jahr-
zehnten an einem Ort zusammen, macht dadurch Zusammenhänge und Schwer-
punkte deutlich und soll die Zugänglichkeit der Texte erhöhen. Die ursprüng-
liche Textgestalt wurde weitestgehend beibehalten. Zugleich bildet der Band 
ein Forschungsprofil im Religionsverfassungs- und Kirchenrecht ab, das sich 
im letzten Jahrzehnt in der produktiven institutionellen Umgebung der Eber-
hard Karls Universität in Tübingen und des sich dort neu formierten Instituts 
für Recht und Religion ausgeprägt hat. Vor allem der Forschungsschwerpunkt 
im evangelischen Kirchenrecht profitiert von einer Kooperation von Universität 
und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Universität und Landes-
kirche gilt mein Dank für die gewährte Unterstützung. Vor allem Herrn Direk-
tor im Oberkirchenrat Stefan Werner und Herrn Oberkirchenrat Dr. Michael 
Frisch ist für ihr nachhaltiges Engagement herzlich zu danken. Die Landeskir-
che hat schließlich auch die Drucklegung großzügig gefördert. Für die redaktio
nelle Betreuung des Bandes danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
an meinem Lehrstuhl, namentlich Herrn Wiss. Mit. Dr. Simon Schurz, herzlich. 
Dank gebührt den übrigen Herausgebern der Schriftenreihe Jus Ecclesiasticum, 
insbesondere Heinrich de Wall, für die Aufnahme in die Reihe und Frau Daniela 
Taudt-Wahl sowie Frau Susanne Mang für die gute Zusammenarbeit und das 
gewissenhafte Lektorat.

Am Ende steht mein herzlichster Dank an meine Familie für all das, was hier 
ungenannt bleibt, aber Freiheit in Forschung und Wissenschaft erst ermöglicht. 
Meiner Frau und meinen Kindern ist der Band gewidmet.

Tübingen, im August 2025	 Michael Droege
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§ 1 Der Religionsbegriff im deutschen 
Religionsverfassungsrecht – oder:  

Vom Spiel mit einer großen Unbekannten*

I. Religion und Staat in Zeiten neuer Unübersichtlichkeit

„Der Begriff, welchen man in Deutschland mit dem durch das Wort ‚Religionsfreiheit‘ 
bezeichneten Rechte verbindet, hat je nach der geschichtlichen Entwicklung im Laufe der 
Jahrhunderte mehrfach gewechselt und ist auch jetzt noch, obgleich die Religionsfreiheit 
in Deutschland ein allgemein anerkanntes, gesetzlich gewährleistetes Recht ist, keineswegs 
überall derselbe“.1

Diese Sentenz Hermann Fürstenaus gab nicht nur eine luzide Beschreibung des 
Religionsverfassungsrechts im Wilhelminischen Kaiserreich und seinen Territo-
rialstaaten, sie ist auch heute im grundgesetzlich verfassten Staat nicht minder 
aktuell. Die Wiederkehr der Religion scheint die gesellschaftliche Entwicklung 
der letzten Jahre zu kennzeichnen.2 Hierbei lassen sich zumindest zwei Strö-
mungen beobachten: Die Menschen der Postmoderne suchen einerseits Ver-
bindlichkeit und Halt in einer neuen Spiritualität jenseits der überkommenen 
Bindung an eine Religionsgemeinschaft. Sie bedienen sich dabei nicht notwen-
dig exkludierend in einem bunten Patchwork religiöser Sinnangebote. Neue 
Religionsgemeinschaften, etwa die so genannten Jugendreligionen, stellen das 
Recht vor bislang unbekannte Herausforderungen.3 Zum anderen ist das „volks-
kirchliche Missionsland“4 Bundesrepublik durch die Migration der letzten vier-
zig Jahre nicht mehr widerspruchsfrei als einzig dem christlichen Abendland 
zugehörig zu beschreiben. Religion ist ein mobiles Gut – die wachsende soziale 
Bedeutung des Islam ist dessen Ausdruck.5 Religiöse und kulturelle Varianz und 
Differenzierung nehmen zu. Die postmoderne Unsicherheit trifft auf die vor-
moderne Unhinterfragbarkeit. Die soziale Dimension der Religion und des reli-

* Erschienen in: Hildebrandt / Brocker (Hrsg.), Der Begriff der Religion, Wiesbaden 2008, 
S. 159 – 186.

1  Fürstenau, Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen Entwicklung 
und heutigen Geltung in Deutschland, 1891, S. 1.

2  Graf, Die Wiederkehr der Götter, 2004.
3  Badura, Der Schutz von Religion und Weltanschauung durch das Grundgesetz, 1989; 

Abel, NJW 1996, 91 ff.; ders., NJW 1997, 426 ff.; ders., NJW 1999, 331 ff.; ders., NJW 2001, 
410 ff.; ders., NJW 2003, 264 ff. Zu staatlichen Warnungen nur: BVerfGE 105, 279 ff. – Osho.

4  Hollerbach, VVDStRL 26 (1968), 57 (65).
5  Rohe, Der Islam – Alltagskonflikte und Lösungen – Rechtliche Perspektiven, 2001; Oeb-

becke, Muslimische Gemeinschaften im deutschen Recht, 2003; Tibi, Der Islam und Deutsch-
land, 2000. Einen faktenreichen Überblick vermittelt auch: Antwort der Bundesregierung, Islam 
in Deutschland, BT‑Drs. 14 / 4530 vom 08.11.2000.
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giösen Lebens ist es, die auch den Staat und seine Rechtsordnung zwingt, sich 
der neuen Unübersichtlichkeit zu stellen. Das Recht ist dabei behäbig. In der 
Aufnahme der Vielfalt kultureller und religiöser Anliegen der Bürger zeigen 
Gesetze oftmals eine kontrafaktische Beharrungskraft, das einst Selbstverständ-
liche wird als Normalfall, ja als Normfall selbstverständlich perpetuiert. Gerade 
im Islam oder mit ihm begründete Verhaltensweisen haben sich in den letzten 
Jahren zunehmend als rechtlicher Konfliktstoff erwiesen. Stichworte sind etwa 
die Errichtung von Moscheen,6 der Ruf des Muezzins,7 Schächten,8 Islami-
scher Religionsunterricht,9 das Kopftuch der Verkäuferin10 und der Lehramts-
bewerberin11 und schließlich das Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen 
wie des sog. „Kalifatstaates“12. Dieser neuen Unübersichtlichkeit können auch 
das Verfassungsrecht und sein Ordnungsanspruch nicht ausweichen. Sich im 
Umgang mit neueren sozialen Entwicklungen zu bewähren, führt das Verfas-
sungsrecht im Falle der Religion in große Unsicherheit: Die Religionsfreiheit des 
Art. 4 GG und die sie stützenden Normen des institutionellen Religionsverfas-
sungsrechts werden unscharf, ja können sich jenseits vermeintlicher Evidenzen 
ihres Gegenstandes nicht mehr sicher sein: Was ist also Religion im Sinne des 
Verfassungsrechts?13

Ich werde mich einer Antwort von zwei Seiten her nähern: In einem ersten 
Schritt zeichne ich mögliche Ursachen nach, aus denen heraus dem Staat und 
seinem Verfassungsrecht die Interpretation von Religion in besonderem Maße 
schwerfällt. Hierzu werden bestimmte Attribute von Verfassungsstaatlichkeit in 
ihrem Bezug zu Religion zu interpretieren sein (II.). Auf dem so bereiteten, in 
der allgemeinen Verfassungslehre gründenden Hintergrund der Religionsfreiheit 
des Staates werde ich in einem zweiten Schritt auf die bisherigen Versuche der 
Verfassungsinterpreten, Religion zu definieren, eingehen und den grundrechts-
dogmatischen Rahmen dieses Definitionsunterfangens entfalten. Ein besonderes 
Augenmerk wird hier auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
liegen (III.). Den Abschluss meiner Ausführungen bildet ein Blick auf das insti-
tutionelle Religionsverfassungsrecht und die Definitionsspielräume, die die Ver-
fassung gegenüber Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts bereithält (IV.).

  6  VG Frankfurt am Main, NVwZ‑RR 2002, 175 ff.; VG Augsburg, NVwZ‑RR 2002, 597 f.; 
OVG Koblenz, NVwZ 2001, 933 f.; BayVGH, NVwZ 1997, 1016 ff.; BVerwG, NVwZ 1992, 
2170 ff.

  7  Muckel, NWVBl 1998, 1 ff.; Sarcevic, DVBl. 2000, 519 ff.
  8  BVerfGE 104, 337 ff.; BVerwGE 99, 1 ff.; sowie: BVerwGE 112, 227 ff.; OVG Hamburg, 

NVwZ 1994, 592 ff.; VGH Kassel, NVwZ 2000, 951 f.; VG Darmstadt, NVwZ‑RR 2000, 513 ff.
  9  Zu den Auseinandersetzungen um den islamischen Religionsunterricht in Berlin vgl. 

BVerwGE 110, 326 ff.; VG Berlin, NVwZ 2002, 1011 ff.; OVG Berlin, NVwZ 1999, 786 ff.; 
VG Berlin, InfAuslR 1998, 353 ff.

10  BAG, NJW 2003, 1685 ff.; LAG Hessen, NJW 2001, 3650 ff.
11  BVerfG, NJW 2003, 3111 ff.
12  BVerwGE 105, 313 ff.
13  Als grundlegend hierzu kann noch immer auf die Arbeit von Fleischer, Der Religionsbe-

griff des Grundgesetzes, 1989, verwiesen werden.
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II. Die Religionsfreiheit des Staates

Die Gründe dafür, warum das Religionsverfassungsrecht, seine staatlichen 
Akteure und Interpreten Religion als einer Unbekannten begegnen, sind auf der 
hier einmal gesetzten Basis eines liberalen Staatsverständnisses rasch nacherzählt: 
Der säkulare Verfassungsstaat hat keine Religion, aber er hat eine kulturelle Prä-
gung und ist notwendig verwiesen auf ein ethisches Fundament, einen ethischen 
Minimalkonsens. Religion um ihrer selbst willen ist ihm fremd, Religion um sei-
ner Bürger willen ist ihm Aufgabe, Religion als Kultur kann von ihm nutzbar 
gemacht werden. Dies soll näher entfaltet werden.14

Der deutsche Verfassungsstaat ist von jeder Religion im Grundsatz geschie-
den. Die staatliche Souveränität lässt die Ableitung staatlicher Herrschaft aus 
etwas anderem als der verfassungsrechtlich begründeten, kontingenten Quelle 
nicht zu. Im kompromisslosen existenziellen Konflikt um Glaubenswahrheiten 
betritt der moderne souveräne Staat als unparteilicher Dritter und Streitschlich-
ter die Bühne der Weltgeschichte:15 Auctoritas non veritas facit legem.

Der Staat ist zuallererst Friedensordnung. Das Seelenheil seiner Bürger ist 
ihm keine Aufgabe.16 Die Säkularisierung des Verfassungsrechts privatisiert 
Religion strukturell. Religion wandelt sich vom notwendigen Staatsattribut zur 
grundrechtlichen Freiheit.17 Das Gewaltmonopol des Staates befähigt diesen, die 
Bedingungen äußeren Friedens nötigenfalls durch die Zwangsmittel des Rechts 
zu garantieren. Seine Legitimation findet er in den autochthonen, ursprünglichen 
Verfahren, die staatliche Gewalt an den Souverän rückbinden. Demokratische 
Partizipation und Willensbildung legitimieren Staatsgewalt. Die tragenden Struk-
turprinzipien des freiheitlichen Verfassungsstaates, deren Bestandteile durch 
Art. 79 Abs. 3 GG normative Gestalt gewinnen, sind für den Staat als Garant des 
Friedens unverzichtbar. Die Achtung der Würde des Einzelnen, die Verbürgung 
seiner Freiheitssphären in der grundgesetzlichen Ordnung, die Determinanten 
eines offenen, politischen Prozesses der Mehrheitsbildung, gleiche demokrati-
sche Partizipationschancen behaupten ihren Vorrang auch vor multikultureller 
und religiöser Beliebigkeit.18

Im Gewaltmonopol liegt auch der Grund für die Neutralität des Staates gegen-
über Religionen und Weltanschauungen:19 Sie erst ermöglicht es ihm „Heimstatt 
aller Staatsbürger“20 zu sein. Damit ist dem Staat die Einführung staatskirch-
licher Rechtsformen verwehrt und die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse 
untersagt. Der Staat hat vielmehr auf eine am Gleichheitssatz orientierte Behand-
lung der verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu ach-

14  Droege, Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften im säkularen Kultur- und Sozial-
staat, 2004, S. 123 ff., 287 ff.

15  Vgl. Grimm, Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft, 1987, S. 53 ff.
16  Böckenförde, in: ders., Recht Staat, Freiheit, 1991, 92 (106).
17  Dreier, JZ 2002, 1 (12).
18  Schlink, in: FS für Gerd Roellecke, 1997, 312 ff.
19  Schlaich, Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip, 1972; Huster, Die ethische Neu-

tralität des Staates, 2002.
20  BVerfGE 19, 206 (216).
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ten. Auch dort, wo er mit ihnen zusammenarbeitet oder sie fördert, darf dies 
nicht zu einer Identifikation mit bestimmten Religionsgemeinschaften führen.21

Primäre Aufgabe des verfassten Staates ist nach dem Gesagten, die Garan-
tie der Friedlichkeit und die Schaffung der Prozesse und Institutionen gemein-
schaftlicher Willensbildung der durch ihn verfassten und mit ihm sich verfassen-
den Gesellschaft. Die Aufgabenbeschreibung ist indes bei genauerer Betrachtung 
anspruchsvoller: Die Verfassung selbst soll die Herausbildung von Gemein-
schaftlichkeit, von kollektiver Identität befördern – ist Mittel zur gesellschaftli-
chen Integration und auf deren Ergebnisse angewiesen.22

Je nachdem, welcher politischen Theorie im weiten Spektrum zwischen Libera-
lismus und Kommunitarismus man folgen will, bedient sich Integration verschie-
denster Medien: Die kollektive Identität im kulturell differenzierten Gemeinwe-
sen kann ungeachtet des Wegfalls ihrer Gelingensvoraussetzungen als homogener 
Grundkonsens, als Wertekonsens kommuniziert werden, kann sich aber auch auf 
die Kraft des Konflikts und seiner im Verfahren kanalisierten, prekären Ergeb-
nisse zurückziehen. Das Maß der Materialisierung dieses ‚Grundkonsenses‘ im 
Sinne substanzieller Übereinstimmung, entscheidet über die Möglichkeiten zur 
Exklusion anderer kulturell-religiös bestimmter Anliegen und Standpunkte.23

Der Staat steht dabei sicher in christlich-abendländischer Tradition, mag ohne 
christliche Wertvorstellungen nicht denkbar sein, ist „Derivat“24 dieses Sinnhori-
zonts – nur erwächst sein Woher, seine Herkunft ihm dadurch nicht zur gegenwär-
tigen Aufgabe. Andernfalls ist die Friedensfunktion des Staates ihrerseits gefähr-
det. Besonders die Indienstnahme der Religion zur „Selbstvergewisserung“25 der 
staatlich verfassten Ordnung, als „Wertlieferant“ des sektoralen Staates, der die 
Sinnfrage nicht mehr selbst beantwortet,26 führt an sein Dilemma, dass der frei-
heitliche Staat von Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht garantieren könne.27

Dem Staat ist Religion damit nicht unmittelbar um seiner selbst willen, son-
dern um seiner Bürger willen zur Aufgabe. Konnte der moderne Staat zwar nicht 
mehr die Sinnfrage für den Einzelnen beantworten, so sollte er doch in der Ver-
antwortung dafür bleiben, dass sich der Einzelne als geistig sittliches Wesen mög-
lichst umfassend entfaltet.28 Der Staat ist sich nicht Selbstzweck, sondern dazu 

21  Diesen Grundsatz entnimmt das BVerfG in std. Rspr. dem Normensemble der Art. 4 
Abs. 1, Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 3 GG sowie Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV 
i. V. m. Art. 140 GG. Vgl. BVerfGE 93, 1 (17) mit Hinweis auf: BVerfGE 19, 1 (8); BVerfGE 19, 
206 (216); BVerfGE 24, 2336 (246); BVerfGE 30, 415 (422).

22  Smend, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 1994, 119 (119); Vorländer, Integration 
durch Verfassung, 2002.

23  Droege, Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften im säkularen Kultur- und Sozial-
staat, 2004, S. 300 ff.

24  Depenheuer, in: Essener Gespräche 1999, 5 (31) m. w. N.
25  Denninger, in: Preuß (Hrsg.), Zum Begriff der Verfassung, 1994, 95 (98).
26  Isensee, in: ders. / Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts. Bd. III, 1996, § 57 Rn. 159.
27  Diese – berühmte und berüchtigte – Sentenz von Böckenförde, in: ders., Recht, Staat, Frei-

heit, 1991, 92 (112) ist scheinbar immer, wenn Staat und Religion in den Blickpunkt rücken, un-
vermeidbar. Sie findet sich in der Sache schon bei: Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1966, S. 252.

28  Insofern kann man mit Klaus Obermayer von einer „Sinnverantwortung“ des Staates 
sprechen, vgl. Obermayer, Staat und Religion, 1977, S. 16, 27.
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da, fundamentale menschliche Lebenszwecke zu verwirklichen.29 Als freiheitli-
che Rahmenordnung hat die Verfassung der Religionsfreiheit des Bürgers hin-
reichend Raum zur Entfaltung zu geben, auf allen Felder der Gegensätzlichkeit 
staatlichen und religiösen Wirkens, aber auch auf denen der Kongruenz – wie 
etwa im Rahmen der Wohlfahrtspflege. In seiner „ekklesiologischen“30 Farben-
blindheit ist dem Staat Parteinahme grundsätzlich versagt.

Anderes liegt indes nahe, wenn man die kulturelle Gestalt der Religion in den 
Blick nimmt. Zur kulturellen Neutralität ist der Staat von Verfassungs wegen 
nicht verpflichtet. In seiner kulturellen Gestalt ist hier insbesondere der christ-
liche Glaube – unvermindert – wirkmächtig. So verortete auch das Bundesver-
fassungsgericht im Kruzifix-Beschluss die kulturelle Dimension des Christen-
tums im Verhältnis zum Staat. Das Gericht führte aus, dass über die Jahrhunderte 
zahlreiche christliche Traditionen in die allgemeinen kulturellen Grundlagen der 
Gesellschaft eingegangen seien, denen sich auch Gegner des Christentums und 
Kritiker seines historischen Erbes nicht entziehen könnten. Es folgerte sodann, 
dass auch ein Staat, der die Glaubensfreiheit umfassend gewährleiste und sich 
damit selber zu religiös-weltanschaulicher Neutralität verpflichte, die kulturell 
vermittelten und historisch verwurzelten Wertüberzeugungen und Einstellungen 
nicht abstreifen könne, auf denen der gesellschaftliche Zusammenhalt beruhe und 
von denen auch die Erfüllung seiner eigenen Aufgaben abhänge. Der christliche 
Glaube und die christlichen Kirchen seien dabei, wie immer man ihr Erbe heute 
beurteilen möge, von überragender Prägekraft gewesen. Die darauf zurückge-
henden Denktraditionen, Sinnerfahrungen und Verhaltensmuster könnten dem 
Staat nicht gleichgültig sein.31

Diese Nichtgleichgültigkeit ermöglicht die Indienstnahme der Religion zu 
eigenen, staatlichen Zwecken: Religion fungiert als Wertlieferant zur Stabilisie-
rung des Gemeinwesens, der Glaube als Handlungsform in zivilreligiöser Über-
setzung richtet sich auf den Staat.

In dem liberalen Kampf um Anerkennung der jeweils eigenen religiösen und 
kulturellen Anliegen kann die Verfassungsrechtsordnung zudem in ihrer Inter-
pretation nicht immer eine Schieflage zugunsten des Traditionalen vermeiden. 
Der Religionsbegriff im Verfassungsrecht tendiert zur Abbildung seiner Vor-
findlichkeiten. Verfassungsinterpretation ist insoweit auch immer Kultur- und 
Rechtspolitik. Das christliche Proprium des grundgesetzlich verfassten Staates 
wird nur langsam von der duldenden in Richtung der anerkennenden Toleranz 
überwunden. Schon in dem bisherigen Negativattest wird der Begriff Religion 
mitgeführt, mitgeführt als etwas, was dem Staat – anders als Kultur – nicht zu 
Eigen sein kann. Was also geht ihm mit Religion ab?

29  Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, 1978, S. 18 f.
30  Barion, in: FS für Carl Schmitt, 1959, 1 (30).
31  BVerfGE 93, 1 (22).
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III. Die Staatsfreiheit der Religion

Erste Annäherungen an einen verfassungsrechtlichen Religionsbegriff offenbart 
die Analyse der formalen Struktur des einschlägigen Grundrechts des Art. 4 Abs. 1 
und 2 GG (1.). Von der Frage der materiellen Definition von Religion ist diejenige 
des definierenden Personals, also der Definitionshoheit zu scheiden. Hier erweist 
sich das Grundrecht als Paradebeispiel „offener Verfassungsinterpretation“32 
und als gemeinsame Angelegenheit von Grundrechtsberechtigten und staatlichen 
Organen (2.). Auf der Basis dieses Zusammenspiels werden Definitionsansätze 
in Literatur und Rechtsprechung kritisch zu würdigen sein (3.); dies insbeson-
dere im Wechselspiel von Schutzbereichsdefinition und Schrankenarchitektur des 
Grundrechts (4.).

1. Religion – Der blinde Fleck des Verfassungsrechts

Nach Art. 4 GG ist die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Die ungestörte 
Religionsausübung wird gewährleistet. Der Einzelne hat danach in der Interpre-
tation der Rechtsprechung das Grundrecht einen Glauben zu bilden, zu haben – 
man spricht insoweit vom Schutz des forum internum – und ihm entsprechend 
zu leben und zu handeln – forum externum. Gewährleistet ist die Freiheit der 
Weltanschauung. Dem Einzelnen steht aber gleichberechtigt offen, keine Reli-
gion oder Weltanschauung zu haben, oder einer solchen ablehnend gegenüber 
zu stehen. Man spricht missverständlich von negativer Religionsfreiheit. Entge-
gen des Textbefundes werden die in Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 GG genannten ein-
zelnen Verbürgungen der Religionsfreiheit zu einem einheitlichen Grundrecht 
amalgamiert, weil es unmöglich ist, die Einzelgewährleistungen ihrem recht
lichen Gehalt nach in aller Schärfe voneinander abzugrenzen.33

Die Religionsfreiheit ist in Art. 4 GG zudem nur vordergründig als reines 
Recht des Einzelnen ausgestaltet: Das Grundrecht der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit umfasst neben der Freiheit des Einzelnen zum privaten und 
öffentlichen Bekenntnis seiner Religion oder Weltanschauung auch die Freiheit, 
sich mit anderen aus gemeinsamem Glauben oder gemeinsamer weltanschauli-
cher Überzeugung zusammenzuschließen.34 Die durch den Zusammenschluss 
gebildete Vereinigung selbst genießt das Recht zu religiöser oder weltanschau-
licher Betätigung, zur Verkündigung des Glaubens, zur Verbreitung der Welt
anschauung sowie zur Pflege und Förderung des jeweiligen Bekenntnisses.35 Der 
Begriff der Religion wird der Struktur des Grundrechts entsprechend also auch 
eine gemeinschaftsbezogene Dimension aufweisen müssen.36

32  Robbers, VVDStRL 59 (2000), 231 (234 ff.).
33  Vgl. BVerfGE 83, 341 (354 ff.); Groh, Selbstschutz der Verfassung, 2004, S. 119.
34  BVerfGE 53, 366 (387); 83, 341 (355); 105, 279 (293).
35  BVerfGE 105, 279 (294).
36  Classen, Religionsfreiheit und Staatskirchenrecht in der Grundrechtsordnung, 2003, 

S. 22 ff.
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2. Definitionshoheit – Selbstverständnis und staatliche Letztentscheidung

Der Wert dieses Grundrechts hängt entscheidend davon ab, was unter Religion 
von Verfassungs wegen zu verstehen ist und welche Verhaltensweisen grund-
rechtlichen Schutz genießen.37 Auch hier ist ein Spannungsverhältnis unvermeid-
lich: Einerseits hat der säkulare Staat aus sich heraus keine Kenntnis der Reli-
gion, kann keine Kriterien generieren, um ein soziales Geschehen als religiös 
oder areligiös zu qualifizieren. Konsequent müsste allein das Selbstverständnis 
desjenigen, der sich auf die Religionsfreiheit beruft, für ihre Definition maßgeb-
lich sein.38

Andererseits führt die Berufung auf die Religion tendenziell zur Entpflich-
tung von den Geboten staatlichen Rechts,39 ihre Definition ist staatlicher Letzt-
entscheidung anzuvertrauen, will man nicht die Allgemeingültigkeit des Gesetzes 
der Beliebigkeit des Subjektivismus opfern. Vor dem Schreckbild einer Entgren-
zung der Religionsfreiheit, einer Grundrechtshypertrophie,40 ja eines zügellosen 
Subjektivismus kann die Frage, ob dem Staat überhaupt eine Definitionshoheit 
zusteht, nur bejaht werden.41 Damit ist allerdings noch nichts über das Ausmaß 
seiner Definitionsmacht gesagt: Kann der Staat Religion zu den begrenzten Zwe-
cken des säkularen Verfassungsrechts durch materielle, inhaltliche Kriterien defi-
nieren, oder ist er auf die Heranziehung formaler Maßstäbe beschränkt?

Die Religionsfreiheit bildet einerseits eine menschenrechtliche Vorfindlich-
keit ab. Religion ist kein normgeprägtes Grundrecht, sondern eine natürliche 
Freiheit. Das Definitionsunterfangen des Staates hat diesen Hintergrund zu 
berücksichtigen. Andererseits ist Religion Tatbestandsmerkmal eines Grund-
rechts und damit eines subjektiv öffentlichen Rechts, das um seiner Rechtsquali-
tät willen einen definierbaren und definierten Inhalt haben muss. In besonderem 
Maße weist dieser einen starken subjektiven Einschlag auf, Religion scheint sich 
einem materiell-juristischen Zugriff zu entziehen.42 Dem Staat fehlt wegen seiner 
Säkularität schlicht die Kenntnis von Religion, die zu einer materiellen Defi-
nition erforderlich wäre. Mangels eines konsistenten und konsentierten außer-
rechtlichen Religionsbegriffs bleibt nur der Rückgriff auf das Selbstverständnis 
derjenigen, die die Religionsfreiheit für sich in Anspruch nehmen wollen. Der 
Religionsbegriff ist – positiv formuliert – das Produkt eines unaufgelösten Balan-
ceakts zwischen dem Gebot staatlicher Definition und dem Gebot der Achtung 
des subjektiven Selbstverständnisses, negativ betrachtet: Ausfluss einer steten 
Definitionskrise.

Die Rechtsprechung geht hier einen Mittelweg: Sie geht von der Maßgeblich-
keit des Selbstverständnisses aus, prüft dieses aber auf seine Plausibilität. Allein 
die Behauptung und das Selbstverständnis, eine Gemeinschaft bekenne sich zu 

37  Isensee, Wer definiert die Freiheitsrechte?, 1980.
38  Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium, 1993; Isak, Das Selbstverständnis der Kir-

chen und Religionsgemeinschaften, 1994.
39  Preuß, Leviathan 1998, 60 (68 ff.).
40  Bettermann, Hypertrophie der Grundrechte, 1984, S. 5.
41  Muckel, Religiöse Freiheit und staatliche Letztentscheidung, 1997.
42  Groh, Selbstschutz der Verfassung, 2004, S. 123.
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einer Religion und sei eine Religionsgemeinschaft, können danach für diese und 
ihre Mitglieder die Berufung auf die Freiheitsgewährleistung des Art. 4 Abs. 1 
und  2  GG nicht rechtfertigen; vielmehr muss es sich auch tatsächlich, nach 
geistigem Gehalt und äußerem Erscheinungsbild, um eine Religion und Reli-
gionsgemeinschaft handeln. Dies im Streitfall zu prüfen und zu entscheiden, 
obliegt – als Anwendung einer Regelung der staatlichen Rechtsordnung – den 
staatlichen Organen, letztlich den Gerichten. Die Gerichte übten dabei keine 
freie Bestimmungsmacht aus, sondern hätten den „von der Verfassung gemein-
ten oder vorausgesetzten“, dem Sinn und Zweck der grundrechtlichen Verbür-
gung entsprechenden Begriff der Religion zugrunde zu legen. Als Kriterien zur 
Bestimmung dieses Begriffs wiederum nennt das Bundesverfassungsgericht die 
„aktuelle Lebenswirklichkeit“, das „allgemeine und religionswissenschaftliche 
Verständnis“ sowie die „Kulturtradition“43. Das Verfassungsrecht ist danach zur 
Adaption disziplinfremder Definitionen von Religion auf der Ebene der Plausi-
bilitätskontrolle eines religiösen Selbstverständnisses damit prinzipiell offen.44 
Religion ist im Zusammenspiel des subjektiven Selbstverständnisses und der 
staatlichen formalen Plausibilitätskontrolle ein Mantelbegriff: Das Religionsver-
fassungsrecht – und in ihm die staatlichen Organe – ziehen eine Grenze, definiert 
die säkulare Hülle der Religions- und Weltanschauungsfreiheit.45 Deren Inhalt, 
deren materielles Substrat ist in der Perspektive des weltanschaulich-neutralen 
Staates ein notwendig blinder Fleck. Ein hierüber hinausgehender Religions
begriff muss dem staatlichen Recht unbekannt bleiben.

3. Religion als formeller Mantelbegriff und seine materielle Engführung

Als rechtlicher Mantelbegriff verlangt der Verfassungsbegriff ‚Religion‘ in der 
Diktion der Rechtsprechung letztlich ein einheitliches und normatives Kon-
zept, das eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz 
beinhaltet, die Beziehung des Menschen zu höheren Mächten und tieferen Seins-
schichten beleuchtet, wesentliche Lebensprinzipien und ‑maximen bereithält 
sowie letzte Fragen thematisiert.46 Die spezifische Leistung der Religion liegt 
hiernach in einer Positionsbestimmung des Menschen im Bewusstsein der End-
lichkeit seiner Existenz, in der Bewältigung von Kontingenz.47 Wie auch immer 
man das Gegenüber dieser Positionsbestimmung bezeichnen mag, geht Religion 
den Menschen insoweit „unbedingt an“48 und bindet ihn in einen „Horizont 
des Unverfügbaren“49 ein. Funktional löst Religion damit Sinnfindungskrisen 

43  BVerfGE 83, 341 (341, Ls. 1, 353).
44  Die außer-rechtswissenschaftlichen Definitionsversuche (vgl. Feil, Streitfall ‚Religion‘, 

2000; ders., Ethik und Sozialwissenschaften 6 [1995], 441 ff.) sind hierüber hinaus für das Ver-
fassungsrecht nur begrenzt aussagekräftig.

45  BVerfGE 24, 236 (247 f.); Müller-Volbehr, DÖV 1995, 301 (302).
46  Vgl. BVerwGE 89, 368 (370); 90, 112 (115).
47  Luhmann, Die Religion der Gesellschaft, 2000, S. 115 ff.
48  Vgl. Tillich, Systematische Theologie, 1966, S. 155.
49  Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Räume der Begegnungen. Religion und Kul-

tur in evangelischer Perspektive, 2002, S. 23.
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